
Der Stadtrat beschloss

In der Stadtratssitzung am 25.9.2024 wurden folgen-
de Beschlüsse gefasst:
Änderung der Gebühren- und Benutzersatzung der 
Stadt Bautzen für die Stadtbibliothek	 BV-0020/2024

3. Satzung zur Änderung der Gebühren- und Benutzersat-
zung der Stadt Bautzen für das Museum Bautzen
				    BV-0008/2024

Änderungssatzung zur Bekanntmachungssatzung
				    BV-0027/2024

Beschlussfassung über die Siebte Änderungssatzung 
der Satzung der Stadt Bautzen über die Erhebung von 
Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreu-
ung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege	 BV-0550/2024

Beschluss zur Weiterführung des Bundesförderpro-
gramms „Demokratie leben!“ Partnerschaft für Demo-
kratie Bautzen 3. Förderperiode für die Jahre 2025 – 2032
				    BV-0033/2024

Einrichtung eines Beirates für sorbische Angelegenhei-
ten – Grundsatzbeschluss	 BV-0034/2024

Überplanmäßige Ausgabe 2023 – Kindertageseinrich-
tungen – Erstattungen an Freie Träger	 BV-0030/2024

Bautzener Wohnungsbaugesellschaft mbH (BWB)
– Jahresabschluss 2023
– Entlastung der Geschäftsführung für das Jahr 2023
– Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2023
				    BV-0019/2024

Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH 
(BBB mbH)			

– Jahres- und  Konzern-Jahresabschluss 2023
– Entlastung Geschäftsführung
– Entlastung Aufsichtsrat
– Bestellung Wirtschaftsprüfer für das Jahr 2024
				    BV-0022/2024

Baubeschluss zur Instandsetzung des Rad- und Geh-
weges entlang der Neuschen Promenade einschließ-
lich Ersatzneubau einer Uferstützwand unterstrom des 
Wehrs der Frankensteinschen Mühle an der Spree und 
Beschluss einer überplanmäßigen Auszahlung
				    BV-0021/2024

Antrag auf Freigabe von 70.000 € für die Sanierung 
des Bolzplatzes im Gesundbrunnen und Beschluss 
einer überplanmäßigen Ausgabe	 BV-0025/2024

Zuschuss zur Finanzierung einer geringfügig entlohn-
ten Beschäftigung im ZUSEUM Bautzen e.V.
				    BV-0009/2024

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD, B90/DIE 
GRÜNEN und DIE.LINKE für den Haushaltsplan 2025 
über die Einstellung von 300.000 € für die Entwick-
lung eines kommunalen Klima-/Wärmekonzeptes
				    BV-0032/2024

Antrag der Fraktion BBBz auf Heranziehung und Neu-
verhandlung des Beschlusses 0563/2024
 – Zuschuss an den Träger Ev.-Luth. Kirchspiel Bautzen
				    BV-0007/2024

Stadtratsbeschlüsse

3. Satzung zur Änderung der Gebühren- 
und Benutzersatzung der Stadt Bautzen 

für das Museum Bautzen
Der Stadtrat beschließt die Dritte Satzung zur Ände-
rung der Gebühren- und Benutzersatzung der Stadt 
Bautzen für das Museum/Musej Budyšin gemäß Anlage.

Bautzen, 25.9.2024
Karsten Vogt, Oberbürgermeister
					     Anlage

Dritte Satzung zur Änderung der  
Gebühren- und Benutzersatzung der 

Stadt Bautzen für das  
Museum Bautzen/Muzej Budyšin

Der Stadtrat der Stadt Bautzen hat auf Grund von § 4 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsi-

sche Gemeindeordnung – SächsGemO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. 
S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500), den §§ 2, 8 a 
und 9 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2023 
(SächsGVBl. S. 876) in Verbindung mit dem Sächsi-
schen Verwaltungskostengesetz (SächsVwKG) vom 5. 
April 2019 (SächsGVBl. S. 245) am 25. September 2024 
folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1
Die Gebühren- und Benutzersatzung der Stadt Bautzen 
für das Museum Bautzen/Muzej Budyšin vom 11. Feb-
ruar 2002, zuletzt geändert durch die Satzung vom 16. 
Mai 2023, wird wie folgt geändert: 

Die „Anlage Gebührenverzeichnis für die Nutzung des 
Museums – Stand August 2024“ ist Bestandteil dieser 
Satzung und ersetzt die „Anlage Gebührenverzeichnis 
für die Nutzung des Museums – Stand März 2023“ der 
Gebühren- und Benutzersatzung der Stadt Bautzen für 
das Museum Bautzen/Muzej Budyšin vom 11. Februar 
2002, zuletzt geändert durch die Zweite Satzung zur 
Änderung der Satzung der Stadt Bautzen über die Be-
nutzung des Stadtmuseums – Regionalmuseum der 
sächsischen Oberlausitz vom 16. Mai 2023.

Artikel 2
Die Satzung tritt am 1. November 2024 in Kraft.

Bautzen, 2.10.2024
Karsten Vogt, Oberbürgermeister
						      Anlage 
Gebührenverzeichnis für die Nutzung des Museums – 
Stand August 2024

A. Einzel-, Gruppen- und Jahreskarte
Einzel- und Gruppenkarten gelten für den einmaligen 
Eintritt in das Museum am jeweiligen Tag und verlieren 
ihre Gültigkeit mit der Schließung des Museums am 
Besuchstag. Gruppenkarten sind für Gruppen von fünf 
und mehr Personen. Jahreskarten sind für eine Person 
für die Dauer von 12 Monaten ab Kaufdatum im Rahmen 
der regulären Öffnungszeiten gültig und nicht übertrag-
bar. In der Gebühr inbegriffen ist der Besuch der Dauer-
ausstellung, der Besuch von Sonderausstellungen, der 
Besuch von Museumsfesten, Museumsgesprächen, 
Vorträgen und Matineen, die Teilnahme an öffentlichen 
Führungen dienstags, donnerstags und samstags und 
die Möglichkeit der Teilnahme an Ferienangeboten nach 
Punkt D6. des Gebührenverzeichnisses.
1.	 a) Einzelkarte Vollzahler		  7 €
	 b) Einzelkarte ermäßigt1 		  2 €
2.	 a) Gruppenkarte Vollzahler 	 5 € pro Person
	 b) Gruppenkarte ermäßigt1 	 2 € pro Person
3.	 a) Jahreskarte Vollzahler 	 30 €
	 b) Jahreskarte ermäßigt1 	 20 €
 1 Ermäßigungsberechtigt sind Schüler, Studenten, 
Auszubildende, Rentner, Schwerbehinderte, Sozial-
hilfeempfänger, Inhaber der sächsischen Ehrenamts-
karte, Bundesfreiwillige im Dienst, Erwerbslose, Prak-
tikanten im freiwilligen sozialen Jahr. 

B. Eintrittsbefreiung 
Eintritte werden nicht erhoben von
1.	 Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 16. 

Lebensjahr,
2.	 Schulklassen,
3.	 Inhabern des Sozialpasses oder des Familienpasses,
4.	 Mitgliedern des ICOM (Internationaler Museumsrat), 

des Deutschen Museumsbundes, des Sächsischen 
Museumsbundes, des Pro Museo – Förderverein 
des Museums Bautzen e.V. und Mitgliedern der Na-
turforschenden Gesellschaft der Oberlausitz sowie

5.	 geladenen Besuchern bei Ausstellungseröffnungen.

C. Führungsgebühren – jeweils zuzüglich zum Eintritt
1.	 Gruppenführungen für bis zu 25 Personen
	 a) Dienstag – Freitag 	 20 €
	 b) Samstag, Sonntag, Feiertag, Nachtführung, 
	      kombinierte Führung Museum/Stadt                30 €
2.	 Führung Nikolaiturm ab 8 bis 25 Personen           40 €

D. Gebühren für Veranstaltungsangebote
1.	 Ferienangebot
	 Ein Ferienangebot beinhaltet die Teilnahme an ei-

nem ca. 1,5 h dauernden Programm des Museums 
an einem Ferientag. Eventuell anfallende Material-
kosten (z.B. für Bastelmaterial) sind pro Teilnehmer 
zu bezahlen (vgl. § 8 Abs. 2). Dies gilt auch für Per-
sonen, die eintrittsbefreit sind oder ermäßigten Ein-
tritt bezahlen. Die Teilnehmerzahl kann beschränkt 
werden.

2.	 Seniorenangebot		                  3 € pro Person
	 Ein Seniorenangebot richtet sich an Personen ab 

ca. 65 Jahren. Die Teilnahme beinhaltet senioren-
gerechte ausstellungsbezogene Programme sowie 
ein gemeinsames Singen und Beisammensein für 
die Dauer von ca. 1,5 h. Die Teilnehmerzahl ist auf 
maximal 15 Personen begrenzt.

3.	 Kindergeburtstag – zuzüglich Eintritt für erwachsene 
Begleitpersonen 			                   50 €

	 Das Angebot bietet altersgerechte museumsbezo-
gene Programme, sowie gemeinsames Beisammen-
sein für eine Gesamtdauer von ca. 2 – 3 Stunden. 
Eventuell anfallende Materialkosten (z.B. für Bas-
telmaterial) sind pro Teilnehmer zu bezahlen (vgl. 
§ 8 Abs. 2). Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 12 
Kinder begrenzt.

4.	 Sonderveranstaltungen          5 € bis 50 € pro Person
	 Für Sonderveranstaltungen (z. B. Konzerte) richtet 

sich die Höhe der Gebühr nach der Dauer und den 
Kosten der Veranstaltung. Die Gebühr wird dement-
sprechend für jede Veranstaltung einheitlich inner-
halb des Gebührenrahmens festgesetzt. 

E. Sonstige Gebühren
1.	 Fotoerlaubnis: 			   5 €
2.	 Videoerlaubnis:			    10 €

F. Reproduktionen
1.	 Die Gebühr für die einmalige Verwendung einer 

Reproduktion in gedruckten Veröffentlichungen, 
insbesondere Zeitschriften, Büchern, Bildbänden, 
Enzyklopädien beträgt, zzgl. der Kosten der Repro-
duktionsherstellung, bei einer Auflage bis 

	 1.000 Stück			   55 €,
	 3.000 Stück			   70 €,
	 5.000 Stück			   80 €,
	 10.000 Stück			   90 € und
	 über 10.000 Stück		  100 €.
	 Die Nutzung der Reproduktion in einer wissen-

schaftlichen Publikation ist gebührenfrei. 
	 Dies befreit nicht von den Kosten der Herstellung 

der Reproduktion. 
2.	 Die Gebühr für die mehrfache Verwendung einer Re-

produktion, insbesondere in verschiedensprachi-
gen oder sonstigen unterschiedlichen Veröffentli-
chungen oder in verschiedenen Druckerzeugnissen 
beträgt, zzgl. der Kosten der Reproduktionsherstel-
lung, 100 €.

3.	 Die Gebühr für die Wiedergabe von Standbild- Bild-
daten im Internet, Fernsehen und Film beträgt, zzgl. 
der Kosten der Reproduktionsherstellung, 100 €.

4.	 Die Gebühr für die Verwendung von Filmsequenz- 
Bilddaten im Internet, Fernsehen und Film beträgt, 
zzgl. der Kosten der Reproduktionsherstellung, 200 €.

5.	 Die Gebühr für die Verwendung von Standbild-Bildda-
ten zu gewerblichen Zwecken wie kunstgewerblichen 
Gegenständen, Postkarten, Plakaten, großformatigen 
Kunstblättern, Schallplattenhüllen/CD-Hüllen, Kalen-
dern, Werbematerialen etc. beträgt, zzgl. der Kosten 
der Reproduktionsherstellung, 300 €.

G. Gebühr für die Nutzung von Museumsräumen
1.	 Innerhalb der Öffnungszeiten 
	 a) Vortragsraum für bis zu 3 Stunden 	 50 €
	 b) Vortragsraum ganztägig		  150 €
2.	 Außerhalb der Öffnungszeiten 
	 zusätzlich pro angefangene Stunde 	 20 €

Hinweis § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO)
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein 
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1.	 die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft er-

folgt ist,
2.	 die Vorschriften über die Öffentlichkeit von Sitzungen 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind,

3.	 der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 
2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
	 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-

standet hat oder
	 b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift 

gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3. oder 4 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
Die Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden. wenn bei der Be-
kanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen wor-
den ist.

Änderungssatzung zur  
Bekanntmachungssatzung

Der Stadtrat beschließt die Erste Satzung zur Ände-
rung der Bekanntmachungssatzung der Stadt Bautzen 
vom 15.12.2016 gemäß Anlage 1.

Bautzen, 25.9.2024
Karsten Vogt, Oberbürgermeister
						      Anlage

Erste Satzung zur Änderung der  
Bekanntmachungssatzung  

der Stadt Bautzen 
Der Stadtrat der Stadt Bautzen hat auf Grund von § 4 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsi-
sche Gemeindeordnung – SächsGemO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl.  
S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500) und § 6 der Verordnung 
des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 
die Form der kommunalen Bekanntmachungen (Kom-
munalbekanntmachungsverordnung – KomBekVO) vom 
17. Dezember 2015 (SächsGVBl. S. 693) i. V. m. § 4 des 
Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung 
im Freistaat Sachsen (Sächsisches E-Government-Ge-
setz – SächsEGovG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. November 2019 (SächsGVBl. S. 718), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 12. April 2021 
(SächsGVBl. S. 517) am 25. September 2024 folgende 
Satzung beschlossen:

Artikel 1 
Die Bekanntmachungssatzung der Stadt Bautzen vom 
15. Dezember 2016 wird wie folgt geändert:

1.	 In § 1 Absatz 2 wird die Angabe „§ 6“ durch die An-
gabe „§ 5“ ersetzt.

2.	 § 2 wird wie folgt geändert:
	 a)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

	 „(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Baut-
zen erfolgen in der elektronischen Ausgabe des 
Amtsblattes der Stadt Bautzen auf der Internet-
seite der Stadt Bautzen unter https://www.baut-
zen.de/amtsblatt. Soweit besondere bundes- oder 
landesrechtliche Vorschriften eine andere als die 
elektronische Bekanntmachungsform vorschrei-
ben, erfolgt die Bekanntmachung zusätzlich durch 
Abdruck im „Oberlausitzer Kurier Lokalausgabe 
Bautzen“, die in diesem Fall die authentische Form 
darstellt. Dies gilt insbesondere für Bekanntma-
chungen nach § 3 Absatz 2 Satz 4 BauGB.“ 

	 b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:
	 „(3) Jedermann kann in der Stadtbibliothek Baut-

zen, Schloßstraße 10/12, 02625 Bautzen auf die 
Publikationen des elektronischen Amtsblattes zu-
greifen und Einsicht nehmen.“

3.	 Der bisherige § 5 wird § 6 und der bisherige § 6 wird § 
5.

4.	 § 5 wird wie folgt geändert:
	 a)	 Absatz 2 wird aufgehoben.
	 b)	Die Absätze 3 und 4 werden die Absätze 2 und 3.
	 c)	 In Absatz 3 S. 2 wird nach dem Wort „Ortschaf-

ten“ und vor den oberen Anführungszeichen die An-
gabe „Stand 17.07.2024“ eingefügt.

5.	 § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	 a)	 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
	 „Die öffentliche Bekanntmachung durch die elekt-

ronische Ausgabe des Amtsblattes der Stadt Baut-
zen ist mit Ablauf des Tages, an dem sie im Internet 
verfügbar ist, vollzogen.“

	 b)	Nach Satz 3 werden die Sätze 4 und 5 wie folgt 
angefügt:

	 „Soweit bundes- oder landesrechtliche Vorschriften 
eine andere als die elektronische Bekanntmachung 
vorschreiben, ist die Bekanntmachung mit Ablauf 
des Erscheinungstages des „Oberlausitzer Kurier 
Lokalausgabe Bautzen“, in dem die Bekanntgabe 
erfolgt, vollzogen. Im Fall der Bekanntmachung 
durch Aushang ist die Bekanntmachung mit Ablauf 
der Aushangfrist vollzogen.“

6.	 § 7 wird wie folgt geändert:
	 a)	 In der Überschrift werden nach dem Wort „Ver-

öffentlichungen“ das Komma und die Wörter „Ver-
breitung des Amtsblattes“ gestrichen.

	 b)	 In Absatz 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ ge-
strichen und nach dem Wort „im“ das Wort „elektro-
nischen“ eingefügt.

	 c)	 Absatz 2 wird aufgehoben.
7.	 Die Anlage „Standorte der Bekanntmachungstafeln 

in den Ortschaften Stand 17.07.2024“ ist Bestand-
teil dieser Satzung und ersetzt die Anlage „Standor-
te der Bekanntmachungstafeln in den Ortschaften“ 
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der Bekanntmachungssatzung der Stadt Bautzen 
vom 15.12.2016.

Artikel 2 
Die Satzung tritt am 1. November 2024 in Kraft.

Bautzen, 1.10.2024
Karsten Vogt, Oberbürgermeister

Hinweis § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO)
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein 
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1.	 die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft er-
folgt ist,

2.	 die Vorschriften über die Öffentlichkeit von Sitzungen 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind,

3.	 der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 
2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
	 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-

standet hat oder
	 b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift 

gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3. oder 4 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
Die Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden. wenn bei der 
Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzun-
gen für die Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen 
hingewiesen worden ist.

Beschluss zur Weiterführung des Bundes-
förderprogramms „Demokratie leben!“ 
Partnerschaft für Demokratie Bautzen  

3. Förderperiode für die Jahre 2025 – 2032
Der Stadtrat beschließt die Fortführung der „Partner-
schaft für Demokratie Stadt Bautzen“ des Bundesför-
derprogramms „Demokratie leben!“ für die dritte För-
derperiode vom 1.1.2025 bis voraussichtlich 31.12.2032.
Die Stadtverwaltung wird im Rahmen der geltenden 
Haushaltssatzung ermächtigt, die für das Förderpro-
gramm notwendige Antragstellung vorzunehmen. Des 
Weiteren wird sie ermächtigt, die für die Umsetzung er-
forderliche Koordinierungs- und Fachstelle zu berufen 
und zu organisieren.

Bautzen, 25.9.2024
Karsten Vogt, Oberbürgermeister

Einrichtung eines Beirates für sorbische 
Angelegenheiten – Grundsatzbeschluss

Der Stadtrat folgt der Empfehlung des Arbeitskreises 
für sorbische Angelegenheiten vom 15. Mai 2024 und 
beauftragt den Oberbürgermeister bis zur Sitzung des 
Stadtrates im November 2024 eine Anpassung der 
Hauptsatzung zur Abstimmung vorzulegen, welche die 
Einrichtung eines Beirates für sorbische Angelegenhei-
ten ermöglicht.

Bautzen, 25.9.2024
Karsten Vogt, Oberbürgermeister

Überplanmäßige Ausgabe 2023 –  
Kindertageseinrichtungen – Erstattungen 

an Freie Träger
Der Stadtrat beschließt eine überplanmäßige Budget-
überschreitung im Ergebnishaushalt 2023 in Höhe von 
253.900,00 € im Produktsachkonto 365101.4457000    

– Kindertageseinrichtungen – Erstattungen an Freie 
Träger. Die Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen des 
Landeszuschusses nach SächsKitaG im Produktsach-
konto 365101.3141000.

Bautzen, 25.9.2024
Karsten Vogt, Oberbürgermeister

Bautzener Wohnungsbaugesellschaft 
mbH (BWB)

 – Jahresabschluss 2023
 – Entlastung der Geschäftsführung für das Jahr 2023  
 – Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2023
Der Stadtrat beauftragt den Oberbürgermeister in der 
Gesellschafterversammlung der Bautzener Wohnungs-

baugesellschaft mbH folgenden Beschluss zu fassen:
1.	 Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresab-

schluss 2023 fest.
2.	 Der Jahresüberschuss in Höhe von 5.611.608,48 € 

ist auf neue Rechnung vorzutragen.
3.	 Die Gesellschafterversammlung erteilt der Ge-

schäftsführung für das Jahr 2023 Entlastung.
4.	 Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Auf-

sichtsrat für das Jahr 2023 Entlastung.

Bautzen, 25.9.2024
Karsten Vogt, Oberbürgermeister

Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft 
Bautzen mbH (BBB mbH)

 – Jahresabschluss 2023 und Konzern-Jahresabschluss 
      2023 
 – Entlastung Geschäftsführung 
 – Entlastung Aufsichtsrat
 – Bestellung Wirtschaftsprüfer für das Jahr 2024
Der Stadtrat beauftragt den Oberbürgermeister in der 
Gesellschafterversammlung der Beteiligungs- und Be-
triebsgesellschaft Bautzen mbH folgenden Beschluss 
zu fassen:
1.	 Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresab-

schluss und Konzern-Jahresabschluss 2023 der Be-
teiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH 
fest, genehmigt den Lagebericht und den Konzern-
Lagebericht 2023.

2.	 Der Jahresüberschuss in Höhe von 668.503,34 € ist 
auf neue Rechnung vorzutragen.

3.	 Die Gesellschafterversammlung erteilt der Geschäfts-
führung der Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft 
Bautzen mbH für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung.

4.	 Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichts-
rat der Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Baut-
zen mbH für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung.

5.	 Die Gesellschafterversammlung bestellt die BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Wirtschaftsprüfer 
für das Jahr 2024.

Bautzen, 25.9.2024
Karsten Vogt, Oberbürgermeister

Baubeschluss zur Instandsetzung des 
Rad- und Gehweges entlang der Neu-

schen Promenade einschließlich Ersatz-
neubau einer Uferstützwand unterstrom 
des Wehrs der Frankensteinschen Mühle 
an der Spree und Beschluss einer über-

planmäßigen Auszahlung
Der Stadtrat beschließt:
1.	 die Instandsetzung des Rad- und Gehweges entlang 

der Neuschen Promenade einschließlich Ersatzneu-
bau einer Uferstützwand unterstrom des Wehrs der 
Frankensteinschen Mühle an der Spree.

2.	 eine überplanmäßige Auszahlung für 2024 für die-
se Maßnahme in Höhe von 56.000,00 € aus dem 
Budget von 250.000,00 €, das im Haushalt für Vor-
schläge der Fraktionen eingestellt wurde.

Das Hoch- und Tiefbauamt wird ermächtigt, im Rah-
men der geltenden Haushaltssatzung, die weitere Pla-
nung bis zur Ausschreibungsreife fortzuführen und die 
Ausschreibung des Bauvorhabens vorzunehmen.

Bautzen, 25.9.2024
Karsten Vogt, Oberbürgermeister

Antrag auf Freigabe von 70.000 € für die 
Sanierung des Bolzplatzes im  

Gesundbrunnen und Beschluss einer 
überplanmäßigen Ausgabe

Entsprechend des Antrages der Fraktion CDU be-
schließt der Stadtrat:
1.	 die Freigabe von 70.000,00 € für die Reparatur- und 

Neubeschichtung des Kunststoffbelages des Bolz-
platzes Max-Planck-Straße im Gesundbrunnen aus 
dem Budget von 250.000,00 €, das im Haushalt 
2024 für Vorschläge der Fraktionen eingestellt wurde.

2.	 die im Haushalt der Stadt Bautzen im Jahr 2024 
bisher veranschlagten Mittel für den Bolzplatz für 
andere Spielplätze einzusetzen. Die Mittelverwen-
dung ist dem Stadtrat bekannt zu geben.

Der Stadtrat beschließt dafür eine überplanmäßige 
Ausgabe im Budget 551005 – Grünanlagen und Spiel-
plätze, Produktsachkonto 551005.4221000 in Höhe 
von 70.000,00 €. Die Deckung erfolgt aus dem Pro-
duktsachkonto 541009.4221000 – verfügbares Budget 

- Vorschläge der Fraktionen.

Bautzen, 25.9.2024
Karsten Vogt, Oberbürgermeister

Zuschuss zur Finanzierung einer  
geringfügig entlohnten Beschäftigung im 

ZUSEUM Bautzen e.V.
Der Stadtrat beschließt den Zuschuss zur Finanzierung 
einer geringfügig entlohnten Beschäftigung im ZU-
SEUM e.V. für den Zeitraum Oktober 2024 bis Novem-
ber 2025. Der Stadtrat beschließt dafür eine überplan-
mäßige Ausgabe im Budget 281005 – Kulturförderung 
und Heimatpflege, Produktsachkonto 281005.4317000 
in Höhe von 9.640,96 Euro. Die Deckung erfolgt aus 

dem Produktsachkonto 541009.4221000 – verfügba-
res Budget – Vorschläge der Fraktionen.

Bautzen, 25.9.2024
Karsten Vogt, Oberbürgermeister

Informationen

Ratsmedaille an Dominik Pietschmann 
verliehen

In Würdigung herausragender schulischer Leistungen 
verbunden mit einem gesellschaftlichen Engagement 
verleiht die Stadt Bautzen die Ratsmedaille an Schü-
lerinnen und Schüler ihrer Stadt. Für das Schuljahr 
2022/2023 wurde Dominik Pietschmann durch das 
Schiller-Gymnasium nominiert. Er erhielt nun im Rah-
men der -Stadtratssitzung am 25.9.2024 seine Ratsme-
daille durch Oberbürgermeister Karsten Vogt verliehen. 

Pietschmann zeichnete sich in seiner Schulzeit, neben 
der Abiturnote 1,0, durch eine Vielzahl unterschiedli-
cher Tätigkeiten innerhalb und außerhalb des Schul-
lebens aus. So engagierte er sich jeweils als Klassen- 
und Kurssprecher und wirkte ebenso an der Gestaltung 
von Schulaktivitäten mit, darunter im Projekt „Schüler 
helfen Schülern“ oder bei der Produktion eines Image-
filmes für das Schiller-Gymnasium. Er half weiterhin 
Schulveranstaltungen zu digitalisieren und begleitete 
das 150-jährige Schuljubiläum.
Sein außerschulisches Engagement erstreckte sich 
beispielsweise in der Unterstützung des Brücke e.V., 
der Teilnahme an Chorauftritten und Mitwirkung in der 
Josua Gemeinde. So gründete und leitete Pietschmann 
einen Schulbibelkreis. Beim Projekt „1.000 Bäume für 
Bautzen“ zeigte er seinen grünen Daumen ebenso wie 
bei der Organisation des ersten „Cleaning-Days“ an 
seiner Schule. Wir gratulieren ganz herzlich zu dieser 
Auszeichnung!

16. Semester der Bautzener Akademie 
startet im November

Die besondere Verbindung der Stadt Bautzen zur künf-
tigen Dualen Hochschule wird mit einem altbekannten 
Format wieder ins Leben gerufen. Zum 16. Mal startet 
die „Bautzener Akademie“ nun in das Herbstsemester 
mit einer spannenden Vorlesungsreihe in der Staatli-
chen Studienakademie Bautzen, Löbauer Straße 1, je-
weils 18.00 Uhr im Hörsaal:

Montag, 4. November 2024
Wie man wirkungsvoll seinen Senf dazugibt
Sebastian Kroggel | Opernsänger; Executive Coach für 
Wirkung, Rede und Auftritt

Montag, 2. Dezember 2024
Von Kohl und Kassler – Was wir für Klima und Gesund-
heit tun können
Dr. Madlen Stimming | Ernährungswissenschaftlerin, 
Sächsische Agentur für Regionale Lebensmittel

Montag, 6. Januar 2025 (alternativ 13. Januar 2025)
Als Buffalo Bill durch Bautzen ritt – eine Presseschau 
vom Sommer 1906
André S. Köhler | ehem. PR- und Marketing-Leiter im 
Radebeuler Karl-May-Museum

Montag, 3. Februar 2025
Wie funktioniert die Oberlausitzer Karpfenwirtschaft 
und welche Rolle spielt das Biosphärenreservat?
Dr. Gert Füllner | Referatsleiter I, Chief of Fisheries De-
partment, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Land-
wirtschaft und Geologie

Montag, 3. März 2025
Auto-mobil ist keine Frage des Alters – Nutzen und 
Grenzen von Fahrerassistenzsystemen
Dietmar Zanke | Fahrsicherheitstrainer, Bereich Präven-
tion Straßenverkehr des Deutschen Verkehrssicherheits-
rates e.V. und Kreisverkehrswacht Bautzen e.V.

Montag, 7. April 2025
Wie gelingt gesunder Schlaf?
Ruth Dölemeyer | Psychotherapeutin

Neue Sonderausstellung im  
Museum Bautzen

Das Museum Bautzen eröffnet am Sonnabend, dem 
12. Oktober um 15.00 Uhr die Sonderausstellung „Jutta 
Mirtschin – Malerei, Grafik, Illustration, Theater, Pla-
kat“. Vielen dürfte die Künstlerin durch ihre zahlrei-
chen Kinderbuchillustrationen bekannt sein, aber den 

meisten wohl über das Cover der beliebten Gerhard 
Schöne Platte „Lieder aus dem Kinderland“, welches 
sie gestaltete. 
Museumsleiter Dr. Jürgen Vollbrecht wird die Aus-
stellung eröffnen. Im Anschluss folgt die Lesung „Die 
fantastischen Wirklichkeiten der Jutta Mirtschin“ von 
Tanja Böhme. Der Autor Reinhard Griebner wird eine 
Einführung in die Ausstellung geben. Musikalisch um-
rahmt wird die Eröffnung von den Musikerinnen Sophia 
Heide (Violine) und Diana Bikbaev (Viola). Der Eintritt 
zur Eröffnung ist frei.
Ausführliche Informationen zur Ausstellung finden Sie 
unter www.museum-bautzen.de.

Lesung und Versteigerung  
in der Stadtbibliothek

Der neue Roman von Jens Wonneberger glänzt wie 
gewohnt durch seine feine psychologische Beobach-
tungsgabe und poetische Stilsicherheit. Wonneberger 
wird am Dienstag, dem 15. Oktober 2024 um 19.00 Uhr 
aus seinem Werk „Pension Seeparadies“ lesen.

Zur 55. Bautzener Poesieversteigerung am Freitag, 
dem 25. Oktober 2024 um 19.30 Uhr lädt Lyriker, Satiri-
ker und Meister des Auktionshammers Andreas Hennig 
in die Hauptbibliothek der Stadtbibliothek ein. Natür-
lich dürfen Poesie, Musik und jede Menge Spaß dabei 
nicht fehlen! Versteigert werden 20 Kultgegenstände, 
3 Überraschungspakete, Bautzen-Memorabilia, Tiere, 
Grafiken und Plakate. Die musikalische Umrahmung 
übernimmt DJ ANTH.
Ausführliche Informationen zu den Veranstaltungen 
finden Sie unter www.stadtbibliothek-bautzen.de.

Wertstoffcontainerplatz weicht  
Feuerwehrzufahrt

Der Wertstoffcontainerplatz Paulistraße/Ecke Erich-
Pfaff-Straße, in 02625 Bautzen, wurde mit Ablauf des 
30. Septembers 2024 ersatzlos gestrichen. Grund 
dafür sind Bauarbeiten im Bereich Paulistraße Nr. 29. 
Nach Abschluss der Bauarbeiten dient diese Fläche als 
Feuerwehrzufahrt. Als naheliegende Standorte zur Ent-
sorgung von Altglas, Altpapier und Altkleidern stehen 
Ihnen in diesem Gebiet die öffentlichen Wertstoffcon-
tainerplätze Paulistraße, gegenüber Hausnummer 63; 
Bertolt-Brecht-Straße, hinter der Kaufhalle Ost; Roes-
gerstraße, neben Hausnummer 2 und Paul-Neck-Stra-
ße, vor Hausnummer 133, zur Verfügung.

Straßenreinigung

Im Zusammenhang mit Straßenreinigungsarbeiten 
durch die Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Baut-
zen mbH sind Parkbeschränkungen zu erwarten. 

Dienstag, 15. Oktober	Karl-Liebknecht-Straße
					     Czornebohstraße
Mittwoch, 16. Oktober	 Parkplatz Schliebenstraße kompl.
					     Untere Straße Auritz
					     Apfelallee Auritz
Dienstag, 22. Oktober	 Flinzstraße ab HSNr. 70 bis Juri- 

				    Gagarin-Straße
					     Gesundbrunnenring stadteinwärts
					     von J.-Gagarin-Straße bis Gareis- 

				    straße
					     Tuchmacherstraße
Mittwoch, 23. Oktober	Holzmarkt
					     Gerberstraße
					     Vor dem Gerbertor
					     Kantstraße
					     Arnoldstraße
Donnerstag, 24. Okt.	 August-Bebel-Straße
					     August-Bebel-Platz (nur die Ver 

				    längerung der A.-Bebel-Straße)
					     Kantstraße 
					     Arnoldstraße

In eigener Sache

Mit dem Stadtratsbeschluss vom 25. 
September wird das Amtsblatt in dieser 
Form durch das „elektronische Amts-
blatt“ ersetzt und ist ab 1. November 
2024 unter www.bautzen.de/amtsblatt 
nachzulesen. Ein Abdruck im Mittei-
lungsblatt wird nicht mehr erfolgen. Ak-
tuelle Informationen sind zudem im Be-
reich Aktuelles unter www.bautzen.de. 
nachzulesen.


